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(Enterbung.) Ein Vater hat M ſeinem Teſtament das

ganze Erbe einem ohne vermacht, der ſich ſtets reu beſorgt —  — die
Eltern gezeigt hat Die anderen Kinder haben Nie etwa  5 für ihreern an; daher In ſie Vater die M  (utter va ſchonvorher geſtorben enter worden. Der Teſtamentserbe hat NUIIU
Bedenken, ob E die gan  *  0  V  E Erbſchaft behalten dürfe, oder ob er ver
Pflichtet ſei, ſeinen Geſchwiſtern Anteil daran 3u gewähren und
Vie viel?

Nach dem Naturgeſetz haben die Eltern die Pflicht, für ihreKinder 3u orgen leſe Pflicht iſt eine weſentliche, dauernde; ſiegilt auch gegenüber erwachſenen Kindern, benn dieſe Iu (0 ind,ſei * auch In ſelbſtverſchuldeter. Auch unwürdigen Kindern müſſendie Eltern das 5 Leben Notwendige hinterlaſſen. Wie viel
die Eltern den Kindern aus ihrem Vermögen 3 hinterlaſſen haben(über den ſtandesmäßigen Lebensunterhalt hinaus), beſtimmt da  I
ſtaatliche Geſetz, da hierin, wenigſtens nach erfolgtem Urteilsſpruchde Richters, im Gewiſſen verpflichtet. Ebenſo iſt der Staat berechtigt,
darf
die Gründe 8  U beſtimmen, infolge welcher eine Enterbung ſtattfinden

Das bürgerliche Geſetz unterſcheidet owohl Iu DeutſchlandVie I Oeſterreich zwiſchen dem geſetzlichen Erbteil und dem Pflicht—teil; dieſer beträgt die Hälfte des erſteren. „Geſetzlicher Teill“ heißtjener, der auf die einzelnen PENH trifft Im Falle, daß kein (gültiges)Teſtament vorhanden iſt (Inteſtat⸗Erbſchaft). Noterben, das ſtjene Erben, welchen der Pflichtteil mM Teſtament gewahrt werden
muß, ind Iu Oeſterreich die Kinder (Deszendenten) des Erblaſſersund u deren Abgang die Eltern (bezw Großeltern) desſelben; Iu
Deutſchland auch der Ehegatte.

Die Gründe, durch welche die Enterbung eines Kindes nachdem N b G.⸗B (§ 768) geſtattet wird, ſind „wenn das mn die
Eltern In ſchwerer Not ohne Hilfe gelaſſen; we * 0 eines
Verbrechens 6  U Jahren oder lebenslänglichem erter verurteilt
wurde; veunn ES eine geégen die öffentliche Sittlichkeit anſtößigeLehensart beharrlic führt“ Wenn bei einem ſehr verſchuldetenoder verſchwenderiſchen Noterben befürchten iſt, daß der Pflicht—teil ſeinen Kindern entge E kann der Pflichtteil, 0 dem 9  (ot
erben, deſſen Kindern zugewende werden (S 773) Außerdem kann
ein —  —.2  ind enter werden, venn EeS den „Erblaſſer, deſſen Kinder,Eltern oder Gatten Aus böſem Vorſatze Qn Ehre, Leib oder Vermögenauf ſolche Art verletzt oder verletzen geſucht hat, daß dagegen
von Amts bder auf Verlangen de  5 Verletzten nach den Straf⸗geſetzen verfahren werden kann“; ferner „Wer den rblaſſer VErklärung de „  letzten Willens gezwungen bder In betrüglicher Weiſeverleitet, an der Erklärung oder Abänderung 2  68 letzten Willen.  8  2
gehindert bder einen von ihm ereits errichteten etzten Willen
unterdrückt hat“ 540 und 542) „Einem Noterben, der von ſeinem
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Pflichtteile jelbit geſermäßie autsgeſchtoſſen wird, muß doch immer
der notwendige Unterhalt ausgemeſſen werden“ 795)

In unſerm Falle trifft wohl kein geſetzlicher Grund 5  A Ent
erbung 5  UA EeS ſcheinen die Eltern nicht In eigentlichem „Notſtande“

eweſen und verlaſſen worden I ſein Der Umſtand, daß
die andern under „nie etwa für ihre Eltern getan“ haben, wird
nach dem Geſetze nicht hinreichen, ſie enterben 3 können. Der
Erblaſſer hat ſomit unrecht gehandelt gegen ſie ud I ſich ſchwer
geſündigt durch ihre Enterbung. Wohl durfte Er jene Kind, das
ſich immer treu beſorgt für die Eltern 9e  0  eigt hat, IM Teſtament
bevorzugen; aber den and Ern Kindern mußte eLr den Pflichttei wahren.

Der Teſtamentserbe iſt auch im Gewiſſen verpflichte aus Ge
rechtigkeit), ſeinen Ge

iſtern ihren Pflichtteil 3u überlaſſen.
Jedenfalls können leſe das Teſtamen anfechten. „Die Enterbungs⸗
urſache muß immer, dem Erblaſſer ausgedrückt ſein oder
nicht, von dem Erben erwieſen werden und In den Worten und dem
Sinne de  5 Geſetzes gegründet ſein“ 82 77¹ „Ein Noterbe, welcher
ohne die Om Geſetze) vorgeſchriebenen Bedingungen nterbt worden,
kann den Ihm gebührenden vollen Pflichtteil und, un EeLr in dem
reinen Betrage esſelhen verkürzt worden iſt, die Ergänzung fordern“
8 77⁵5) Man könnte allerdings die Frage aufwerfen: Dürfen die
Eltern ein Kind nicht auch enterben wegen anderer gewichtiger
Gründe, als der Iim Geſetze angeführten? Die Theologen ind
hierüber geteilter Meinung; aber auch, venn die rage bejahen,
fügen ſie die Mahnung bei die Eltern ollen ES UNUr dann tun, enn
der Grund ganz offenbar ern gerechter —

ſt Sonſt hätten ſie alle
Sünden des Streites und Haſſes verantworten, welche eine
Folge der Enterbung wären. So läßt der heilige Alfons ES ni
als hinreichenden Grund für die Enterbung gelten, enn Kinder
eine den Eltern unwürdig ſcheinende Ehe ießen, obwohl einige
Theologen die als ſchwere Beleidigung der Eltern erklären Delama
(Tractatus de justitia t jure, — bemerkt An ich würden
Eltern ſich ſchwer verſündigen, un ſie den Pflichtteil der iInder
ohne geſetzlichen Grund) verletzen; Der aCCidens aber ſündigen ſie
b⁰ nicht, venn ſie QAus einem gerechten Grunde, dieſer UI
Geſetze auch nicht ausdrücklich genannt ein, den Pflichtteil eines
Kindes teilweiſe ſchmälern, vorausgeſetzt, daß ſie ihm ſoviel hinter
laſſen, A 15 0  I deſſen ehrbarem Unterhalt ausreicht.

Seckau. Aug Egger 8 3
V. (Eine heilige eſſe ohne einen konſekrierten ar.)

Ein Prieſter, der Apoſtoliſchen Stuhle das Privilegium erhalten
hatte, bei einer Seereiſe auf dem Schiff die heilige Meſſe 3u leſen,
und ſich mit der für dieſelbe erſorderten Ausrüſtung an heiligen Ge
räten und Paramenten verſehen 0  E, machte an einem Samstag
durch einen Anſchlag QAn dem t allgemeine Mitteilungen an die


